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Auftraggeber  Steag AG 

Haus & Grundbesitzverwaltung 
Lilienweg 33 
76547 Sinzheim  

 
 
Eigentümer  Max Müller 

Weberweg 33 
76530 Baden-Baden  

 
 
Auftrag vom  01.08.2010  
 
Grund der Gutachtenerstellung    

 
Wertermittlungs -Grundlagen  § Amtlicher Lageplan (Auszug) 

§ Aktuelle Pläne - Grundrisse, Schnitte und Ansichten 
§ Auflistung geplanter, aber nicht durchgeführter Instandhaltungs-

maßnahmen 
§ Aufstellung über Mieter, Mietflächenart und Mietpreis / m²  

  
Wesentliche rechtliche Grundl a-
gen 

Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen der Verkehrswertermittlung 
und damit des vorliegenden Gutachtens finden sich in folgenden 
Rechtsnormen: 
 
§ Baugesetzbuch (BauGB) 
§ Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 
§ Wertermittlungsrichtlinien (WertR) 
§ Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
§ Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

  
Urheberrechtsschutz  Alle Rechte sind vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftrag-

geber und den vertraglich festgelegten Zweck bestimmt. Eine Ver-
vielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung der Verfasser gestattet. 

  
Rechte an Karten und Kartenau s-
schnitten 

Hier handelt es sich um Copyright geschützte Produkte; sie sind 
durch Dritte urheberrechtlich geschützt und wurden lediglich für die-
ses Gutachten und zum Zweck einer Druckversion lizenziert. Eine 
weitere Nutzung außerhalb des Gutachtens ist nicht zulässig. Im 
Rahmen des Gutachtens liegen die entsprechenden Genehmigun-
gen vor. Eine Weitergabe, Vervielfältigung oder  Veröffentlichung 
jedweder Art ist ausdrücklich untersagt und führt bei Nichteinhalten 
zu Schadensersatzforderungen. 

 
Tag der Ortsbesichtigung  11.08.2010  
 
Teilnehmer am Ortstermin  Herr Schmitz 

Frau Stockbroekx  
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2.1 Makrolage 
 
Übersichtskarte  
 

 
 
Quelle :  FBW, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, 

Stuttgart 
Aktualität :  online 
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2.2 Mikrolage 
 
Übersichtskarte mit Infrastrukturinformationen 
 

 
 
 

Infrastruktur  Name Entfernung 1 Richtung 

Flughafen  Frankfurt Main 81,09 km N 
   

Bahnhof  Hockenheim 0,72 km W 
   

Autobahnauffahrt  64 AS Hockenheim, A61 3,46 km NW 
   

Nahe gelegene Zentren  
Speyer 8,43 km W 

Heidelberg 13,33 km NO 
Stuttgart 76,05 km SO 

   

1 Luftlinie 
 
Quelle :  Übersichtskarte mit Infrastrukturinformationen, Tele Atlas Deutschland GmbH, 

Harsum 
Aktualität :  April 2008 
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Ort  Hockenheim  
 
Einwohnerzahl  ca.  21.000  
 
Grundstücksgröße  946,00  m² 
 
Kreis  Rhein-Neckar-Kreis  
 
Bundesland  Baden-Württemberg  
 
Wohn - bzw. Geschäftslage  gute Geschäftslage 

mittelgute Wohnlage  
 
Art der Bebauung  gemischte Bebauung   
 
Immissionen  geringe Immission durch Straßenverkehr  
 
Verkehrslage  Stadtkern  
 
  

2.3 Topographie 
 
Topographische Lage  eben  
 
Grundstücksform  unregelmäßig  
 
Höhenlage zur Straße  normal  
 
Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten 

einseitige Grenzbebauung des Hauptgebäudes  

 
Baugrund, Grundwasser (soweit 
augenscheinlich ersichtlich) 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
keine Grundwasserschäden ersichtlich  

 
  

2.4 Erschließung 
 
Erschließungszustand  erschlossen   
 
Straßenart  Durchgangsstrasse   
 
Verkehr  reger Verkehr  
 
Straßenausbau  voll ausgebaut  
 
Anschlüsse an Versorgungs - und 
Abwasserleitung 

Gas 
Kanalanschluss 
Strom 
Telefon  
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2.5 Amtliches 
 
Festsetzungen im Bebauungsplan  unbeplanter Innenstadtbereich  
 
Bauweise  geschlossen  
 
Eintragungen im Baulastenve r-
zeichnis 

Eingetragene Baulast, belastetes Grundstück Flst. Nr. 256, Ver-
pflichtung auf seinem Grundstück 5 Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
herzustellen und jederzeit uneingeschränkt und ungehindert zu 
Gunsten der Flurstücke 47/11und 19141 zur Verfügung zu stellen. s. 
Anlage  

 
Umlegungs -, Flurbereinigungs - 
und Sanierungsverfahren 

wird auftragsgemäß nicht berücksichtigt  

 
Denkmalschutz  es besteht kein Denkmalschutz laut Auskunft des Auftraggebers  
 
Anmerkung  Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt. Bei dieser Wert-

ermittlung werden ungestörte und kontaminierungsfreie Bodenver-
hältnisse ohne Grundwassereinflüsse unterstellt. 

 
  

2.6 Rechtliche Gegebenheiten 
 
 
Grundbuchlich gesicherte Bela s-
tungen 

Das Grundbuch wurde eingesehen  
1. Grunddienstbarkeit (Übergangs- und Überfahrtsrecht) für den 
jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Flst Nr. 370/7, derzeit einge-
tragen im Grundbuch von Hockenheim, Blatt Nr. 7159. Das Recht ist 
im Grundbuch des herrschenden Grundstücks vermerkt. Bezug: 
Bewilligung vom 10.Juni 1960. Eingetragen in Band 42 Heft 12 und 
nach § 9GBO vermerkt am 29.Juli 1960; umgeschrieben am 14. 
Februar 2002.AS. 5. 
 
2. Grunddienstbarkeit (Durchfahrts- und Übergangsrecht) für den 
jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Flst. Nr. 311. Hat Rang 
nach Abteilung IIINr. 1. Bezug: Bewiligung vom 24. Februar 1977. 
Eingetragen am 01. Juli 1977 in Band 41 Heft 21; umgeschrieben 
am 14. Februar 2002. AS 5. 
 
3. Beschränkt persönliche Dienstbarkeit  (Arkadenrecht) für die Stadt 
Hockenheim. Hat Gleichrang mit Abteilung II Nr. 4 und Rang nach 
Abt. III Nr. 2. Bezug : Bewilligung vom 27. Februar 1980. Eingetra-
gen am 14. März 1980 und 20. Juni 1980; umgeschrieben am 14. 
Februar 2002. AS 5. 
 
4.  Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Kanal- und Versor-
gungsleitungsrecht) für die Stadt Hockenheim. Hat Gleichrang mit 
Abteilung II Nr. 3 und Rang nach  Abt. III Nr. 2. Bezug: Bewilligung 
vom 27. Februar 1980. Eingetragen am 14. März 1980 und 20. Juni 
1980; umgeschrieben am 14. Februrar 2002. AS 5. 
 
5. Rückauflassungsvormerkung für die Stadt Hockenheim. Bezug: 
Bewilligung vom 27. Februar 1980. Hat Rang nach ABt, III Nr. 2. 
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Eingetragen am 14. März 1980. Hat Rang nach Abt, III Nr. 2. Einge-
tragen am 14. März 1980 und 20. Juni 1980; umgeschrieben am 14, 
Februar 2002. AS 5. 
 
6. Das Sanierungsverfahren ist bezüglich einer Teilfläche eingeleitet. 
Bezug: Satzung vom 30.11.2006, Eingetragen (AS 21/11) am 
14.12.2006. 
 
Lt. Auskunft des Hr. Kessler Stadt Hockenheim Kommunalentwick-
lung/Sanierungsberatung vom 17.08.10 ist die Sanierung abge-
schlossen und abgerechnet, der Grundbuchstand wurde noch nicht 
aktualisiert.  

 
Anmerkung  Schuldverhältnisse, die ggf. im Grundbuch in Abteilung III verzeich-

net sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. 
Es wird davon ausgegangen, dass diese ggf. beim Verkauf gelöscht 
oder durch Reduzierung des Kaufpreises ausgeglichen, bzw. bei 
Beleihungen berücksichtigt werden. 

 
Nicht eingetragene Lasten  und 
Rechte 

Zu sonstigen nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte, Wohnungs- und Mietbindungen, sowie Bodenverunreini-
gungen (z.B. Altlasten) sind nach Auskunft des Auftraggebers keine 
weiteren Nachforschungen und Untersuchungen anzustellen. 

  
Baugenehmigung  Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstim-

mung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeich-
nungen, der Baugenehmigung und der verbindlichen Bauleitplanung 
wurde  nicht überprüft. Bei dieser Wertermittlung wird  die formelle 
und materielle Legalität der vorhandenen nutzbaren baulichen Anla-
gen vorausgesetzt. 

 

2.7 Demographische Entwicklung § 3 
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3.1 Allgemeines 
 
Art des Gebäudes  Wohn- und Geschäftshaus  
 
Bauweise  mehrseitig angebaut  
 
Baujahr  1981  
 
Belichtung und Belüftung  durchschnittliche Besonnung  
 
Allgemeinbeurteilung  das Objekt ist in einem befriedigenden Allgemeinzustand  
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Bauschäden und Baumängel  Augenscheinlich sind keine Schäden feststellbar  
 
  

3.2 Ausstattung 
 
Sonstige Anlag en keine nennenswerten  
 
Obergeschossdecken  überwiegend Kunststoffisolierfenster  
 
Fußböden  überwiegend Textilbelag in den Wohnungen, Gewerbeeinhei-

ten unterschiedlich größtenteils Fliesenboden  
 
Heizung  Zentralheizung  
 
Heizung (Details)  betrieben durch Gas  
 
Warmwasserversorgung  zentral über die Heizung  
 
  

3.3 Keller 
 
Unterkellerungsart / F undamente  teilweise unterkellert  
 
 
 

3.4 Außenverkleidung 
 
Außenverkleidung  rau verputzt  
  

3.5 Nebengebäude / Außenanlagen 
 
Außenanlagen  Hofbefestigung 

Kanalanschluss 
Einfriedung 
Versorgungsanlagen  

 
Anmerk ung  Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass vom Sachverstän-

digen keine Funktionsprüfungen der technischen Einrichtun-
gen (Heizung, Wasser-, Elektroversorgung etc.) vorgenom-
men wurden. 

 
Anmerkung  Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge, 

sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien, wurden 
nicht durchgeführt. 
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Thema Verkehrswertermittlung für das bebaute  Grundstück  Pfarr-

gasse 10, 68766  Hockenheim  
 
Flurstück  Größe (m²)  
47/11 755,00  
47/12 191,00  
 
Grundstücksg röße insgesamt  946,00  m² 
 
Wertermittlungsstichtag  12.05.2010  
 
 
4.1 Allgemeines 
 
Definition des Verkehrswerts  
 

Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: "Der 
Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeit-
punkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und 
tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit 
und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands 
der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre." 
 
Der Verkehrswert wird durch den Sachverständigen auf der 
Grundlage der §§ 192 bis 199 des BauGB und der hierzu 
erlassenen Immobilienwertermittlungsverordnung und den 
Wertermittlungsrichtlinien abgeleitet. Er ist eine zeitabhängige 
Größe, bezogen auf den Wertermittlungsstichtag 
(=stichtagsbezogener Wert). Auch wenn der Verkehrswert 
damit eine Momentaufnahme (Zeitwert) ist, wird seine Höhe 
maßgeblich von einer längeren Zukunftserwartung der Erwer-
ber bestimmt.  
 
Die für die Wertermittlung zugrunde gelegten Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, sowie die im Gutachten verwendete 
Literatur sind im beigefügten Literaturverzeichnis aufgeführt. 
Desweiteren sind zur Wertermittlung die vom örtlichen Gu-
tachterausschuß für Grundstückswerte aus der von Ihnen 
geführten Kaufpreissammlung abgeleiteten wesentlichen Da-
ten (- soweit erstellt und verfügbar-) herangezogen worden. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Bodenrichtwerte, 
Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren und dgl. 

 
Die vorliegende Verkehrswertermittlung erfolgte unter Berück-
sichtigung der Grundstücksmarktlage zum Zeitpunkt der 
Wertermittlung und gibt in etwa den Wert wieder, der unter der 
Prämisse von Angebot und Nachfrage im freien Grund-
stücksmarkt erzielbar erscheint. 
 

Wertermittlungsgrundlagen  Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine 
Kaufpreissammlung geführt, in die u.a. auch Daten aus den 
von den Notaren dem Gutachterausschuß in Abschrift vorge-
legten Grundstückskaufverträgen übernommen werden. Die 
Kaufpreissammlung ermöglicht dem Gutachterausschuß ei-
nen umfassenden Überblick über das Geschehen auf dem 
Grundstücksmarkt. Die für die Wertermittlung grundlegenden 
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Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die im Gutachten 
verwendete Literatur sind in der Anlage "Literaturverzeichnis" 
aufgeführt. 

 
4.2 Die Wertermittlungsverfahren 
 

 
Ableitung des Verkehrswerts aus dem Vergleichs-, Er trags-, und/oder Sachwertverfahren  

nach § 8 ImmoWertV.  
© Kleiber 2009 
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4.3 Methodik 
 
4.3.1 Methodik der Bodenwertermittlung 
 
ImmoWertV  Nach der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bo-

denwert in der Regel im Vergleichswertverfahren zu ermitteln. 
(vgl. § 15 mit § 16 ImmoWertV). Bei dessen Anwendung sind 
Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die hinsicht-
lich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale mit dem zu 
bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen. Vor-
handene Abweichungen sind durch Zu- oder Abschläge zu 
berücksichtigen. Wie oben erwähnt, wird der Wert eines Bau-
grundstückes durch eine Vielzahl von wertbildenden Faktoren 
beeinflusst. In ihrer Gesamtheit können diese Faktoren nur 
durch aufwendige statistische Untersuchungen lokalisiert und 
quantifiziert werden. Dies setzt die Existenz einer erheblichen 
Anzahl von Vergleichsfällen voraus. Grundsätzlich gilt auch 
für den vorliegenden Fall – aus Gründen des seit langem be-
bauten Gebietes und der besonderen Nutzungsart -, dass 
diese erforderliche hohe Anzahl an Vergleichsfällen nicht zur 
Verfügung steht. 
 

Nachvollziehbarkeit  Die Nachvollziehbarkeit eines Verkehrswertgutachtens hängt 
auch wesentlich von einer sachgerechten Aufbereitung der 
Vergleichspreisdaten ab. Diese Aufbereitung ist Aufgabe des 
Gutachterausschusses für Grundstückswerte.  
 
Der Sachverständige müsste im Rahmen dieses Gutachtens 
zunächst selbst sämtliche Vergleichsdaten erfassen und auf-
bereiten. Diese Wertermittlungsaufgabe scheitert aber bereits 
im Ansatz, da hierfür die Kenntnis des tatsächlichen baulichen 
Nutzungsmaßes, des Verhältnisses zwischen Wohn- und 
Nutzfläche und der tatsächlich erzielbaren Erträge dem Gut-
achter bekannt sein müssten, dies aber nur durch Auskünfte 
der jeweiligen Eigentümer bzw. durch Einsicht in die entspre-
chenden Bauvorlagen möglich wäre. Die Beschaffung derarti-
ger Unterlagen setzt das Einverständnis aller Betroffenen 
bzw. deren Erteilung der jeweiligen Vollmachten für den priva-
ten Sachverständigen voraus. 
 
 

Keine Vergleichswertermittlun g Eine Vergleichswertermittlung nach § 15 ImmoWertV kann 
hier also nicht zum Ziel führen, da 
 
§ Aus Datenschutzgründen das Nachvollziehen von Art und 

Maß der baulichen Nutzung aus der Grundstücksakte 
nicht möglich ist, 

§ beim hiesigen Gutachterausschuß für Grundstückswerte 
alternative Daten nicht in dem benötigten Umfang zur Ver-
fügung stehen, 

§ die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses bisher 
keine Kaufpreisindexreihe für die hier maßgebliche 
Grundstücksqualität veröffentlicht hat, 

§ eine Umstellung von bekannten Einzelkaufpreisen aus 
abweichenden Zeitpunkten auf einen Stichtag daher 
sachgerecht kaum möglich ist, 

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen lässt die Immo-



Seite: 14  
Datum 25.11.2010  

 
 
 

Heidelberger Sachverständigengemeinschaft 2010 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. 

Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. 
  

 
Heidelberger 

Sachverständigengemeinschaft 
Stockbroekx & Janssen 

 

WertV die Hinzuziehung von geeigneten Bodenrichtwerten zur 
Bodenwertermittlung zu (§ 15 ImmoWertV). Der Bodenricht-
wert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine 
Mehrheit von Grundstücken, die zur Bodenrichtwertzone zu-
sammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nut-
zungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Diese müssen geeig-
net sein, d.h. entsprechend der örtlichen Verhältnisse nach 
Lage und Entwicklungszustand gegliedert und nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung bzw. nach dem Erschließungszu-
stand hinreichend bestimmt sein. 
 

Bodenrichtwert  Der Bodenrichtwert (§ 10 ImmoWertV) bezieht sich auf den 
Quadratmeter Grundstücksfläche. Abweichungen eines ein-
zelnen Grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den 
Wert beeinflussenden Umständen – wie Erschließungszu-
stand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, 
Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt – bewirken in der 
Regel entsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes 
von dem Bodenrichtwert. 
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4.3.2 Methodik der Ertragswertermittlung 
 
ImmoWertV  Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grund-

lage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt. Drei Verfah-
rensvarianten stehen zur Anwendung:  
 
§ Nach § 17 Abs. 2 Satz 1 das allgemeine Ertragswertver-

fahren. Hier wird der Grunstücksreinertrag um den Bo-
denverzinsungsbetrag gemindert, um deutlich zu ma-
chen, dass das in den Boden investierte Kapital nicht 
anderweitig angelegt werden kann. Ebenso wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass der Boden ein sich 
nicht verzehrendes Wirtschaftsgut darstellt (Verzinsung 
mit einem Faktor für die „ewige Rente“) und das aufste-
hende Gebäude ein „endliches“ Wirtschaftsgut ist (Ver-
zinsung mit einem Zeitrentenfaktor). 

 
§ Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 das vereinfachte Ertragswert-

verfahren (mit Addition des über die Restnutzungsdauer 
des Gebäudes diskontierten Bodenwerts). Mit dieser Va-
riante wird eine Brücke zu der international häufig an-
gewendeten „investment method“ geschlagen, die die-
sem weitgehend entspricht. Da die „investment method“ 
von einer ewigen Nutzungsdauer ausgeht, ist der Bo-
denwert dort nicht erforderlich. Die deutsche Variante 
hat den Vorteil der besseren Nachvollziehbarkeit, da sie 
den wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen Restnut-
zungsdauer des Gebäudes und Bodenwert veranschau-
licht. 

 
§ Nach § 17 Abs. 3 basiert das Ertragswertverfahren auf 

der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge. Hier 
wird der Ertragswert aus den durch gesicherte Daten 
abgeleiteten periodisch erzielbaren Reinerträgen § 18 
Abs. 1 innerhalb eines Betrachtungszeitraums und dem 
Restwert den Grundstücks am Ende des Betrachtungs-
zeitraums ermittelt. Die periodischen Reinerträge sowie 
der Restwert des Grundstücks sind jeweils auf den Wer-
termittlungsstichtag nach § 20 abzuzinsen. 
 

Ansatz im Gutachten  Der Sachverständige zieht die Variante nach § 17 Abs. 2 Satz 
1 heran, da hier umfassend alle möglichen, das Objekt betref-
fenden Einflussfaktoren abgebildet werden können. 
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Schema des Ertragswertverfahrens 
© Kleiber 2005  
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Ertragsverhältnisse  Bei der Ermittlung des Ertragswertes ist von dem marktübli-
chen erzielbaren jährlichen Reinertrag auszugehen. Der 
Reinertrag ergibt sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich 
der Bewirtschaftungskosten (§ 19 ImmoWertV). 
 

Rohertrag  Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirt-
schaftung und zulässiger Nutzung marktübliche erzielbare 
Einnahmen aus dem Grundstück, insbesondere Mieten und 
Pachten. Bei der Ermittlung des Rohertrags sind nicht die 
tatsächlichen Mieten, sondern die marktüblich erzielbaren 
Mieten zugrunde zu legen (§ 18 Abs. 2 ImmoWertV). Im Gut-
achten wird von den marktüblich erzielbaren Nettokaltmieten 
ausgegangen, d.h. die umlagefähigen Betriebskosten bleiben 
außer Betracht. Marktüblich erzielbar heißt hier mit inhaltli-
chem Bezug auf die örtliche Vergleichsmiete, unabhängig von 
den tatsächlich erzielten Erträgen, dann, wenn diese – im 
Rahmen der Ermittlungsgenauigkeit – wesentlich nach oben 
oder unten abweichen sollten.  
 

Marktüblich erzielbare Erträge  Die Stadt Hockenheim verfügt über einen offiziellen Mietspie-
gel, auch werden für die genannte Lage Mietbandbreiten ge-
nannt. Um den Anforderungen der Immobilienwertermittlungs-
verordnung nachzukommen, wurde – bezogen auf die Nut-
zungsart und die Eigenschaften der Liegenschaft – zunächst 
der IVD-Preisspiegel 2009 und die Mietstatistiken der Immobi-
lien Scout GmbH für die Entwicklung der Wohnungsmieten als 
Ausgangswert bestimmt. Hinzu kamen bei ortsansässigen 
Mietwohnungsvermittlern recherchierte Vergleichsmieten aus 
dem unmittelbaren Umfeld der Liegenschaft und die eigene 
Mietstatistik des Sachverständigen. 
 
Daraus resultierend errechnete der Sachverständige je Einheit 
den marktüblich erzielbaren Kaltmietertrag: 
 

Nutzungswert  Fläche  Miete € / m² 
Einfach 20 12,17- 
Einfach 120 6,55- 
Gut 20 13,46- 
Gut 120 7,83- 
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Wohnmieten von ImmobilienScout24 
 
Auswertungszeitraum:   Januar 2010 bis Juni 2010 
 

 PLZ-Bezirk 68766 
 

Kreis Landkreis 
Rhein-Neckar-Kreis 

Anzahl Angebote 383 11.383 

Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen) 36,0 30,0 

Anzahl der Expose-Ansichten 219.233 5.587.454 

Anzahl Gesuche 1.807 12.462 

Nachfrageindex Verhältnis Gesuche / Angebote (BRD = 100) 12 31 

Anzahl Expose-Ansichten je Laufzeittag 16 16 

 
 
Marktübersicht: 
 

Bezirke gefärbt und beschriftet gemäß Nachfrageindex 
(Bezug BRD = 100) 

Durchschnittliche qm-Angebotsmiete je Bezirk 

 
 
Legende für den Nachfrageindex (Verhältnis Gesuche / Angebote (BRD = 100)): 
 

 Kaum Angebote, kaum Gesuche (weniger als 3 Angebote oder weniger als 10 Gesuche) 

 Stark unterdurchschnittliche Nachfrage (Index: < 40) 

 Unterdurchschnittliche Nachfrage (Index: 40 - 80) 

 Durchschnittliche Nachfrage-Situation (Index: 80 - 120) 

 Überdurchschnittliche Nachfrage (Index: 120 - 160) 

 Stark überdurchschnittliche Nachfrage (Index: > 160) 

 
(bezogen auf den Durchschnitt der BRD) 
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Angebote im PLZ -Bezirk 68766:  
 

 Angebote (Basis: 374 Angebote) 

Größe 
Anzahl An-

gebote 
Kaltmiete 

je qm 
90%-Streuungsintervall und Perzentile 

von 25% 50% 75% bis 

Alle Mietange-
bote 374 6,70 € 5,38 € 6,00 € 6,57 € 7,14 € 9,00 € 

Wohnungen 321 6,61 € 5,40 € 5,98 € 6,50 € 7,02 € 9,00 € 

bis 30 qm 1 (0,3 %) 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 

31 – 60� qm 94 (29,3 %) 7,34 € 5,64 € 6,58 € 7,12 € 7,96 € 9,12 € 

61 – 90 qm 139 (43,3 %) 6,33 € 4,94 € 5,86 € 6,25 € 6,77 € 7,76 € 

91 – 120 qm 52 (16,2 %) 6,33 € 5,25 € 5,90 € 6,50 € 6,63 € 7,24 € 

121 – 160 qm 33 (10,3 %) 6,19 € 5,40 € 5,87 € 5,99 € 6,57 € 7,93 € 

größer 160 qm 2 (0,6 %) 4,73 € 4,26 € 4,26 € 4,26 € 5,21 € 5,21 € 

Häuser 53 7,24 € 5,38 € 6,72 € 6,91 € 8,02 € 9,17 € 

bis 90 qm 2 (3,8 %) 8,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 10,00 € 10,00 € 

91 – 120 qm 6 (11,3 %) 8,09 € 7,23 € 7,90 € 8,02 € 8,22 € 8,95 € 

121 – 160 qm 22 (41,5 %) 7,43 € 5,93 € 6,60 € 7,35 € 8,21 € 8,62 € 

größer 160 qm 23 (43,4 %) 6,77 € 5,00 € 6,61 € 6,91 € 6,91 € 7,58 € 

 
 
Angebote im Kreis Landkreis Rhein-Neckar-Kreis: 
 

 Angebote (Basis: 11.199 Angebote) 

Größe 
Anzahl An-

gebote 
Kaltmiete 

���� e qm 
90%-Streuungsintervall und Perzentile 

von 25% 50% 75% bis 

Alle Mietange-
bote 11.199 7,00 € 5,00 € 6,10 € 6,80 € 7,68 € 9,61 € 

Wohnungen 9.721 6,92 € 5,00 € 6,05 € 6,74 € 7,59 € 9,38 € 

bis 30 qm 309 (3,2 %) 10,24 € 7,00 € 8,96 € 10,36 € 11,20 € 13,00 € 

31 – 60 qm 2.317 (23,8 %) 7,41 € 5,58 € 6,55 € 7,38 € 8,14 € 9,50 € 

61 – 90 qm 4.087 (42,0 %) 6,72 € 5,00 € 6,05 € 6,67 € 7,32 € 8,48 € 

91 – 120 qm 2.065 (21,2 %) 6,47 € 4,92 € 5,83 € 6,36 € 7,00 € 8,42 € 

121 – 160 qm 823 (8,5 %) 6,55 € 4,64 € 5,56 € 6,36 € 7,00 € 9,40 € 

größer 160 qm 120 (1,2 %) 6,25 € 4,44 € 4,90 € 5,68 € 6,75 € 10,08 € 

Häuser 1.459 7,45 € 5,31 € 6,42 € 7,31 € 8,27 € 10,33 € 

bis 90 qm 53 (3,6 %) 7,66 € 5,00 € 6,14 € 7,30 € 9,00 € 12,60 € 

91 – 120 qm 166 (11,4 %) 7,73 € 5,45 € 6,75 € 7,90 € 8,50 € 10,00 € 

121 – 160 qm 705 (48,3 %) 7,41 € 5,54 € 6,64 € 7,31 € 8,09 € 9,67 € 

größer 160 qm 535 (36,7 %) 7,40 € 5,08 € 6,11 € 7,00 € 8,38 € 10,33 € 
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Gesuche im PLZ -Bezirk 68766:  
 

 Gesuche (Basis: 668 Gesuche) 

Wohnungs- 
größ ����  

Anzahl Ge-
suche 

Kaltmiete 
je qm 

90%-Streuungsintervall und Perzentile 

von 25% 50% 75% bis 

Alle Mietgesu-
che 668 5,87 € 3,53 € 5,00 € 5,79 € 6,67 € 8,57 € 

Wohnungen 549 5,79 € 3,56 € 5,00 € 5,74 € 6,60 € 8,33 € 

bis 30 qm 14 (2,6 %) 7,30 € 5,00 € 5,09 € 6,60 € 8,33 € 13,33 € 

31 – 60 qm 139 (25,3 %) 6,13 € 4,00 € 5,22 € 6,00 € 7,00 € 8,75 € 

61 – 90 qm 233 (42,4 %) 5,75 € 3,88 € 5,00 € 5,59 € 6,33 € 8,21 € 

91 – 120 qm 124 (22,6 %) 5,51 € 3,11 € 4,58 € 5,54 € 6,36 € 7,71 € 

121 – 160 qm 29 (5,3 %) 5,49 € 2,73 € 3,92 € 5,20 € 6,61 € 10,00 € 

größer 160 qm 10 (1,8 %) 4,20 € 1,30 € 2,00 € 2,50 € 6,19 € 7,61 € 

Häuser 119 6,22 € 2,38 € 5,00 € 6,20 € 7,33 € 9,33 € 

bis 90 qm 8 (6,7 %) 6,62 € 3,88 € 5,43 € 6,11 € 7,65 € 9,44 € 

91 – 120 qm 30 (25,2 %) 5,99 € 4,29 € 4,76 € 5,91 € 7,11 € 8,00 € 

121 – 160 qm 46 (38,7 %) 6,25 € 3,59 € 5,58 € 6,20 € 7,03 € 8,84 € 

größer 160 qm 35 (29,4 %) 6,29 € 1,70 € 4,09 € 6,40 € 8,92 € 11,11 € 

 
 
Gesuche im Kreis Landkreis Rhein-Neckar-Kreis: 
 

 Gesuche (Basis: 4.125 Gesuche) 

Wohnungs- 
größe 

Anzahl Ge-
suche 

Kaltmiete 
je qm 

90%-Streuungsintervall und Perzentile 

von 25% 50% 75% bis 

Alle Mietgesu-
che 4.125 6,03 € 3,50 € 5,00 € 5,91 € 6,88 € 8,78 € 

Wohnungen 3.549 6,02 € 3,60 € 5,00 € 5,91 € 6,83 € 8,60 € 

bis 30 qm 48 (1,4 %) 8,95 € 5,00 € 6,44 € 8,33 € 9,65 € 15,71 € 

31 – 60 qm 881 (24,8 %) 6,42 € 4,38 € 5,47 € 6,25 € 7,14 € 9,00 € 

61 – 90 qm 1.519 (42,8 %) 5,91 € 3,88 € 5,04 € 5,82 € 6,67 € 8,21 € 

91 – 120 qm 746 (21,0 %) 5,91 € 3,56 € 5,00 € 5,81 € 6,75 € 8,33 € 

121 – 160 qm 260 (7,3 %) 5,67 € 2,83 € 4,07 € 5,60 € 6,80 € 9,36 € 

größer 160 qm 95 (2,7 %) 4,23 € 1,36 € 2,46 € 4,13 € 5,59 € 7,75 € 

Häuser 576 6,09 € 2,86 € 4,80 € 6,00 € 7,11 € 9,60 € 

bis 90 qm 54 (9,4 %) 6,48 € 3,88 € 5,36 € 6,11 € 6,92 € 10,00 € 

91 – 120� qm 163 (28,3 %) 5,94 € 4,00 € 5,00 € 5,75 € 6,75 € 8,26 € 

121 – 160 qm 219 (38,0 %) 6,45 € 3,39 € 5,19 € 6,20 € 7,30 € 10,80 € 

größer 160 qm 140 (24,3 %) 5,57 € 2,00 € 3,92 € 5,43 € 7,14 € 9,00 € 

 
 
Quelle :  Wohnmieten von ImmobilienScout24, Immobilien Scout GmbH, Berlin 
Aktualität :  Juni 2010 
_____________________________________________________________________ 
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Gewerbemieten, -pachten und -preise von ImmobilienS cout24 
 
Auswertungszeitraum:   Januar 2010 bis Juni 2010 
 

 PLZ-Bezirk 68766 
 

Kreis Landkreis 
Rhein-Neckar-Kreis 

Anzahl Angebote 81 1.401 

Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen) 67,0 85,0 

Anzahl der Expose-Ansichten 12.794 144.065 

Anzahl Gesuche 66 158 

Nachfrageindex Verhältnis Gesuche / Angebote (BRD = 
100) 

25 52 

Anzahl Expose-Ansichten je Laufzeittag 2 1 

 
 
Marktübersicht: 
 

Bezirke gefärbt gemäß Nachfrageindex  Nachfrageindex (Bezug BRD = 100) 
 
 
Legende für den Nachfrageindex (Verhältnis Gesuche / Angebote (BRD = 100)): 
 

 Kaum Angebote, kaum Gesuche (weniger als 3 Angebote oder weniger als 10 Gesuche) 

 Stark unterdurchschnittliche Nachfrage (Index: < 40) 

 Unterdurchschnittliche Nachfrage (Index: 40 - 80) 

 Durchschnittliche Nachfrage-Situation (Index: 80 - 120) 

 Überdurchschnittliche Nachfrage (Index: 120 - 160) 

 Stark überdurchschnittliche Nachfrage (Index: > 160) 

 
(bezogen auf den Durchschnitt der BRD) 
 
 
�
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Gewerbemieten im PLZ -Bezirk 68766:  
 

 
 

Angebote (Basis: 56 Angebote) 

Gesu-
che (Ba-

sis: 22 
Gesuche) 

Typ und 
Größen-
klasse 

Anzahl 
Angebo-

te 

Miete 
je qm 

90%-Streuungsintervall und Perzentile Anzahl 
Gesu-
che von 25% 50% 75% bis 

Büro / Praxis 21 5,53 4,02 4,02 5,50 6,39 7,33 7 

bis 200 qm 16 5,55 4,02 4,02 5,50 6,82 7,39  

201 – 500 qm 4 5,34 3,66 3,66 5,45 6,00 6,24  

501 – 1.000 qm 0        

größer 1.000 qm 1 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90  

Einzelhandel 21 10,16 5,50 9,07 10,00 10,00 11,00 11 

bis 100 qm 1 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00  

101 – 200 qm 13 9,10 4,93 9,07 10,00 10,00 10,00  

201 – 500 qm 6 9,83 8,00 10,00 10,00 10,00 11,00  

größer 500 qm 1 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00  

Hallen / Produkti-
on 

11 3,81 2,40 3,00 3,50 4,50 6,15 2 

Sonstige Gewer-
beimmobilien 3 4,85 2,15 2,15 6,21 6,21 6,21 2 

 
 
Gewerbemieten im Kreis Landkreis Rhein-Neckar-Kreis : 
 

 
Angebote (Basis: 750 Angebote) Gesuche (Basis: 69 

Gesuche) 

Typ und Grö-
ßenklasse 

Anzahl 
Ange-
bote 

Miete  
je qm 

90%-Streuungsintervall und Per-
zentile Anzahl Gesuche 

von 25% 50% 75% bis 

Büro / Praxis 332 6,97 4,02 5,77 6,64 8,00 10,90 17 

bis 200 qm 219 7,05 4,02 5,88 6,67 8,00 11,54  

201 – 500 qm 73 6,39 4,00 5,00 6,24 7,50 8,98  

501 – 1.000 qm 23 7,33 3,11 5,83 7,70 9,50 9,50  

größer 1.000 qm 17 7,91 5,50 6,50 7,00 9,00 11,90  

Einzelhandel 167 8,65 2,92 6,00 8,33 10,00 16,50 31 

bis 100 qm 67 9,28 4,89 7,65 8,75 9,72 16,67  

101 – 200 qm 59 9,89 4,76 7,92 10,00 13,16 16,67  

201 – 500 qm 30 5,87 2,12 2,12 5,10 9,00 10,87  

größer 500 qm 11 5,72 3,00 4,50 5,45 6,57 10,00  

Hallen / Produktion 208 4,06 1,55 3,01 3,92 5,00 7,14 16 

Sonstige Gewerbe-
immobilien 43 4,04 1,20 1,25 3,12 6,79 9,60 5 
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Bewirtscha ftungskosten  Bewirtschaftungskosten (§ 19 ImmoWertV) sind Kosten, die 

zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks 
(insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Bewirt-
schaftungskosten umfassen die nicht umlagefähigen Be-
triebskosten, die Instandhaltungskosten, die Verwaltungskos-
ten und das Mietausfallwagnis. Mit Ausnahme der Verwal-
tungskosten sind in der Regel die sonstigen Bewirtschaf-
tungskostenpositionen (z.B. Mietausfallwagnis, Instandhal-
tungskosten) tatsächlich unbekannt bzw. im jeweiligen Ergeb-
nis des Wirtschaftsjahres ein oft zufälliges, empirisches Ereig-
nis.  
 
Die ImmoWertV verlangt durchschnittliche und objektive empi-
rische Ansätze, was auf die Systematik der Ertragswertermitt-
lung in Form der Kapitalisierung des Reinertrages über meh-
rere Jahrzehnte zurückzuführen ist.  
 

  
Verwaltungskosten  Verwaltungskosten sind die Kosten der zur Verwaltung des 

Grundstücks einschließlich seiner nutzbaren baulichen Anla-
gen erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten 
der Aufsicht, den Wert der vom Eigentümer persönlich geleis-
teten Verwaltungsarbeit  sowie die Kosten für die gesetzlichen 
und freiwilligen Prüfungen des Jahresabschluss und der Ge-
schäftsführung. Die WertR nennen 3 bis 5 % des Rohertrages 
je nach den örtlichen Verhältnissen. In diesem Fa<lle wurden 
die angenommenen Verwaltungskosten mit € 260,- im Jahr 
berechnet. 
 

Instandhaltungskosten  Instandhaltungskosten sind Kosten, die während der Nut-
zungsdauer zur Erhaltung (je nach Alter der Liegenschaft) des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs der nutzbaren baulichen 
Anlagen aufgewendet werden müssen, um die durch Abnut-
zung, Alterung, Witterungs- und Umwelteinflüsse entstehen-
den Schäden, bzw. durch gesetzliche Auflagen ordnungsge-
mäß zu beseitigen und die Qualität und damit die Ertragsfä-
higkeit des Renditeobjektes zu erhalten. Die Instandhaltung ist 
von der Modernisierung abzugrenzen. 
 
Die Instandhaltungskosten sind eine Funktion der Wohn- bzw. 
Nutzflächen und ihrer Ausstattung. Wohn- und Nutzfläche i.V. 
mit ihrem Standard (Ausstattung) bestimmen ihren Ertrag (= 
wirtschaftlichen Erfolg). Oft werden prozentuale Pauschalsät-
ze - vom Hundert des Rohertrages p.a. - für die Instandhal-
tung verwendet. Die Schwachstelle einer solchen Vorgehens-
weise ist die Tatsache, dass die Instandhaltungskosten für 
gleich große und gleichermaßen ausgestattete Objekte in 
guten und schlechten  Lagen etwa identisch hoch ausfallen, 
nicht jedoch ihre Basis = der Rohertrag , von dem sie prozen-
tual abgeleitet wurden. Die Instandhaltungskosten fallen für 
Objekte, die z.B. aufgrund eines Lagenachteils (schlechte 
Lage) einen niedrigeren Ertrag erwirtschaften, nicht niedriger 
aus, wenn eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung gewährleis-
tet sein soll.  
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Daher verwendet der Sachverständige ausschließlich empi-
risch abgeleitete Mittelsätze für die Instandhaltung nach 
WertR 2006 Anlage 3, (Betrag/m²) gestaffelt nach dem Alter 
der Liegenschaft. In diesem Falle unter Berücksichtigung des 
Baujahres wurden 10,00 €/m² WF/NF zu Grunde gelegt.  
 

Mietausfallwagnis  Das Mietausfallwagnis (§ 19 Abs. 2 Nr. 3 ImmoWertV)) ist das 
Wagnis einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche 
Mietrückstände oder Leerstehen von Raum, der zur Vermie-
tung bestimmt ist, entsteht. Dies beinhaltet auch die Kosten 
der Rechtsverfolgung auf Zahlung, Räumung, etc.  
 
Analog gilt dies auch für uneinbringliche Rückstände von spä-
teren Betriebskostenabrechnungen. 
 
Das Mietausfallwagnis ist unter Berücksichtigung der Lage 
und der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des Gebäudes 
nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tung zu bestimmen. Die bisherigen Erfahrungssätze für das 
Mietausfallwagnis betragen analog zu WertR 2006 Anlage 3:  
 
§ 1,0   bis 3,0 % des Rohertrages bei Mietwohn-/gemischt 

genutzten Grundstücken 
§ 0,5   bis 4,0 % des Rohertrages bei Geschäftsgrundstü-

cken (WertR 76/96) 
§ bzw. bis 8,0 % bei Geschäftsgrundstücken (nach 

Stannigel-Kremner-Weyers a.a.O. u.a.) 
 
Nach § 29 der II. BV darf das Mietausfallwagnis für Wohn-
raum höchstens mit 2 % der Erträge angesetzt werden. Im 
vorliegenden Fall, Lage des Objektes, Vermietbarkeit hält der 
Sachverständige einen Ansatz des Mietausfallwagnisses in 
Höhe von 6,00 % für angemessen. 
 

Liegenschaftszinssatz  
 

Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Ver-
kehrswert von Grundstücken je nach Grundstücksart im 
Durchschnitt marktüblich verzinst wird (§ 14 Abs. 3 Immo-
WertV) Sie sind auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und 
der ihnen entsprechenden Reinerträge für gleichartig bebaute 
und genutzte Grundstücke unter Berücksichtigung der Rest-
nutzungsdauer der Gebäude nach den Grundsätzen des Er-
tragswertverfahrens (§§ 17 bis 20) abzuleiten. 
 
Nach § 193 (3) Baugesetzbuch sind die Gutachterausschüsse 
für Grundstückswerte gehalten, auf der Grundlage der aus-
gewerteten Kaufpreissammlung Liegenschaftszinssätze für 
örtlich begrenzte Grundstücksteilmärkte zu ermitteln und zu 
veröffentlichen. Im Sinne des § 14 ImmoWertV ist grundsätz-
lich der vom örtlichen Gutachterausschuß für Grundstücks-
werte abgeleitete Liegenschaftszinssatz heranzuziehen. 
 
Nach Maßgabe der Ausführung zu § 14, sind Zu- oder Ab-
schläge nicht nur zulässig, sondern nach Lage des Einzelfalls 
zwingend und sachgerecht. Der Sachverständige hat folgen-
den Liegenschaftszins aus der Literatur den örtlichen Verhält-
nissen angepasst: 6,50 % 
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Wirtschaftliche Gesamt - und Res t-
nutzungsdauer allgemein 

In der Bewertungspraxis muss zwischen der üblichen Ge-
samtnutzungsdauer entsprechender Neubauten und der wirt-
schaftlichen Restnutzungsdauer des zu bewertenden Objek-
tes unterschieden werden. 
 
Die Gesamtnutzungsdauer bestimmt sich nach der Anzahl 
von Jahren, die die baulichen Anlagen üblicherweise wirt-
schaftlich genutzt werden können.  
 
Als Restnutzungsdauer ist nach § 6 Abs. 6 Satz 1 ImmoWertV 
die Anzahl der Jahre anzusetzen, in denen die nutzbaren 
baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. 
 
Darüber hinaus sind die Begriffe technische Restlebensdauer 
und wirtschaftliche Restlebensdauer zu unterscheiden. Im 
Normalfall ist die technische Lebensdauer länger als die wirt-
schaftliche Nutzungsdauer und die wirtschaftliche Nutzungs-
dauer ist nur solange möglich, wie es die technische Lebens-
dauer zulässt (z.B. bei nicht modernisierten Altbauten). 
 
Die technische Lebensdauer beeinflusst aber die Wertminde-
rung eines Gebäudes. Jedes Gebäude hat eine bestimmte – 
durch die Wahl der Baustoffe und die Güte der Ausführung 
bestimmte – Lebensdauer. So hat ein massiv errichtetes Ge-
bäude in guter Ausführung oft eine mehr als doppelt so lange 
Lebensdauer wie ein einfach gebautes Holzhaus. Die innere 
Raumordnung kann jedoch bei beiden Gebäuden gleich sein 
und beide können einen gleichen oder ähnlichen Mietertrag 
erbringen. Daraus folgt, dass wirtschaftliche Faktoren keinen 
Einfluss auf die technische Lebensdauer eines Gebäudes 
haben.  
 
Demgegenüber ist die wirtschaftliche Nutzungsdauer ein Be-
griff der wirtschaftlichen Ertragswertbetrachtung/-Rechnung. 
Hier spielen andere Faktoren wie z.B. Lage des Grundstü-
ckes, Ausstattung und Grundriss der Flächen, Nachbar-
schaftsstrukturen etc. eine große Rolle. Die verwendeten 
Ausbauteile haben eine wesentlich geringere Nutzungsdauer 
und unterliegen dem Wandel der Ansprüche an die Qualität 
der Ausstattungen in starkem Maße. Gebäude aus den 50er 
bis 70er Jahren sind heute meist unmodern. Ausstattung und 
Zuschnitt entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen Anforde-
rungen  
 
Insbesondere die Entwicklung der letzten beiden Jahrzehnte 
hat gezeigt, dass das Anforderungsprofil der Mieter stark 
schwankt und zukünftig nur noch von einer geringeren wirt-
schaftlichen Nutzungsdauer ausgegangen werden kann. In 
immer kürzeren Zeiträumen ist eine Revitalisierung erforder-
lich, um die Gebäude den neuen Qualitätsvorstellungen anzu-
passen.  
 

Wirtsch aftliche Gesamt - und Res t-
nutzungsdauer Fazit 

Der Ansatz für die Restnutzungsdauer ist grundsätzlich wirt-
schaftlich zu betrachten, da es sich bei der Ertragswertermitt-
lung primär nicht um die Beurteilung der technischen Restle-
bensdauer eines Gebäudes handelt. Das Baujahr ist zwar mit 
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wertbestimmend jedoch nicht alleinentscheidend. Unter dem 
Gesichtspunkt der vorhandenen Ausstattung, Beschaffenheit 
und Nutzung sind die Zukunftserwartungen zu berücksichti-
gen.  
 
Der Sachverständige wählt folglich eine Gesamtnutzungsdau-
er von 70 Jahren 
 
Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer beträgt 50 Jahre. 
 

Besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale 

Als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale kom-
men insbesondere in Frage: Die Nutzung des Grundstücks für 
Werbezwecke oder wohnungs- und mietrechtliche Bindungen 
sowie Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, so-
weit sie nicht bereits durch den Ansatz des Ertrags oder durch 
eine entsprechend geänderte Restnutzungsdauer berücksich-
tigt sind. (§ 8 Abs. 2 2. ImmoWertV) 
 

 
 
 
 
4.4 Wertermittlung - Grundstück  
 
4.4.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens (§ 8 Ab s. 1 ImmoWertV) 
 
Verkehrswertbildendes Verfahren  Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Ge-

schäftsverkehr ist der Verkehrs-/Marktwert mit Hilfe des Er-
tragswertverfahrens zu ermitteln, weil für Grundstücke mit der 
Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts, der marktüblich erzielba-
re Ertrag bei der Kaufpreisbildung im Vordergrund steht. 
 
Der Ertragswert ergibt sich als Summe von Bodenwert und 
vorläufigem Ertragswert der nutzbaren baulichen Anlagen. 
Zudem sind besondere objektspezifische Grundstücksmerk-
male zu berücksichtigen, insbesondere 
 
§ Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge 

unterlassener Instandhaltungsaufwendungen oder Bau-
mängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits durch 
den Ansatz eines reduzierten Ertrags oder einer gekürz-
ten Restnutzungsdauer berücksichtigt sind, 

§ wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z.B. Abwei-
chungen von der marktüblichen Miete), 

§ Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke, 
§ Abweichungen in der Grundstücksgröße, wenn Teilflä-

chen selbstständig verwertbar sind. 
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4.4.2 Bodenwertermittlung 
  
 
4.4.2.1 Bodenrichtwert 
 
 in der Lage des Bewertungsobjektes  
 
Stichtag / Wert  31.12.2008  = 400,00  € / m² 
 
 
Eigenschaften der Richtwertzone  Grundstücke in der Richtwertzone weisen im Durchschnitt die 

folgenden Eigenschaften auf: 
 
 Erschließungsbeitrag: frei  

 
 

 
4.4.2.2 Ermittlung des Bodenwertes 
 
Allgemeines  Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum 

Wertermittlungsstichtag und des Verhältnisses der Maße der 
baulichen Nutzung zwischen Richtwertgrundstück und Bewer-
tungsobjekt, wird der Bodenwert zum Wertermittlungsstichtag   
wie folgt geschätzt: 
 

 
 erschließungsbeitragsfreies Bauland  

946,00  m² * 400,00  €/m² = 378.400,00  € 
  

 
Davon sind  Zonen dem bebauten 
Grundstücksteil zuzuordnen 

 

 erschließungsbeitragsfreies 
Bauland  

946,00  m² 
 

 
Gesamtwert der nicht selbststä n-
digen Flächen 

 378.400,00  € 
 

 
Ferner sind Zonen selbstständig  
nutz- und verwertbar  
  
 
Gesamtwert der selbstständigen  
Flächen 

 0,00  €  
 

 
 
Grundstücksgröße:  946,00  m² Summe der Wertzonen: 378.400,00  € 
  Belastungen: -57.600,00  € 
  Bodenwert: 320.800,00  € 
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4.4.2.3 Belastungen / Wegerecht 
 
Notwendige Fläche  160,00  m² 
 
Bodenpreis der unbelasteten Fl ä-
che 

400,00  €/m² 

 
Auslastung  90,00  % 
 
Wertminderung  400,00  €/m² - 90,00  % * 160,00  m² = -57.600,00  € 
 
 
 
Wegerecht  -57.600,00  €   

 
   
Summe der Belastungen:  -57.600,00  €  
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4.4.3 Ertragswertermittlung 
 
Berechnung des Ertragswertes 
 
Nettokaltmiete (tatsächlich) 
  
 

Mieteinheit  Nutz- bzw. Wohnfläche  Nettokaltmiete  
  

m² 
 

€/m² 
Monatlich  

€ 
Jährlich  

€ 
01, EG Gewerbe  165,00  10,30  1.699,50  20.394,00  
02, EG Gewerbe  126,00  5,16  650,16  7.801,92  
03, EG Gewerbe  200,00  0,00  0,00  0,00  
04/1, OG li  47,00  7,02  329,94  3.959,28  
05/1, OG mi  55,00  6,18  339,90  4.078,80  
06/1, OG re  61,00  6,15  375,15  4.501,80  
07/1, OG re  31,00  9,03  279,93  3.359,16  
08, DG li  38,00  7,26  275,88  3.310,56  
09, DG mi  47,00  7,66  360,02  4.320,24  
10, DG re  72,00  6,04  434,88  5.218,56  
Recht an Stellplätzen Flurstk. 232  5,00  20,00  100,00  1.200,00  
 
Summe Wohnflächen:  351,00  m²  
Summe Nutzflächen:  491,00  m²  
  
Jährli che Nettokaltmiete  58.144,32  € 
 
 
 
Nettokaltmiete (marktüblich) 
 

Mieteinheit  Nutz- bzw. Wohnfläche  Nettokaltmiete  
  

m² 
 

€/m² 
Monatlich  

€ 
Jährlich  

€ 
01, EG Gewerbe  165,00  8,00  1.320,00  15.840,00  
02, EG Gewerbe  126,00  8,00  1.008,00  12.096,00  
03, EG Gewerbe  200,00  8,00  1.600,00  19.200,00  
04/1, OG li  47,00  6,50  305,50  3.666,00  
05/1, OG mi  55,00  6,50  357,50  4.290,00  
06/1, OG re  61,00  6,50  396,50  4.758,00  
07/1, OG re  31,00  6,50  201,50  2.418,00  
08, DG li  38,00  6,50  247,00  2.964,00  
09, DG mi  47,00  6,50  305,50  3.666,00  
10, DG re  72,00  6,00  432,00  5.184,00  
Recht an Stellplätzen Flurstk. 232  5,00  20,00  100,00  1.200,00  
 
 
Jährliche Nettokaltmiete  75.282,00   € 
 
Anmerkung  Die Berechnung der Nutz- und Wohnflächen wurde von mir 

nicht durchgeführt. 
 

 Aufgrund bestehender vertraglicher Bindungen weicht die 
tatsächliche Miete von der am Wertermittlungsstichtag bei 
Neuvermietung marktüblich erzielbaren Miete ab. Die Mietdif-
ferenz beträgt jährlich: 17.137,68  €. 
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Bewirtschaftungskosten (BWK)  
 

  

§ Verwaltungskosten  2.731,15  € 
 

 

§ Instandhaltungsaufwendungen  8.786,12  € 
 

 

§ Mietausfall risiko  3.391,08  € 
 

 

§ Nicht umlagefähige BWK  0,00  € 
 

-  

§ Modernisierungsrisiko  0,00  € 
 

 

Summe BWK 2  - 14.908,35  € 
   
Jährlicher Reinertrag   60.373,65  € 
   
Reinertrag santeil  des Bodens 
(Verzinsungsbetrag nur des Bo-
denwertanteils 3, der den Erträgen 
zuzuordnen ist / ohne Belastun-
gen) 
Liegenschaftszinssatz * Boden-
wertanteil 

6,50  % * 378.400,00  € - 24.596,00  € 

   
Ertrag der nutzbaren baulichen 
Anlagen 

 35.777,65  € 

   
Wirtschaftliche Restnutzungsda u-
er des Gebäudes 

 50,00  Jahre (geschätzt)   

   
Barwertfaktor   * 14,725  
   
Ertragswert der nutzbaren baul i-
chen Anlagen 

 526.825,90  € 

   
Bodenwert   + 320.800,00  € 
   
Vorläufiger Ertragswert des b e-
bauten Grundstücksteils 

 847.625,90  € 

   
Faktoren der objektspezifischen 
Marktanpassung 

  

 
§ Mehr-/ Mindermiete4  -29.979,15  € 
 
§ Reparaturstau5  50.000,00  € 
   
Ertragswert insgesamt    867.646,75  € 
  rd. 868.000,00  € 
   
 

                                                      
2 Siehe Nebenrechnung auf Seite 31 
3 Bodenwertanteil, Belastungen nicht berücksichtigt 
4 Siehe Nebenrechnung auf Seite 31 
5 Siehe Nebenrechnung des Architekten Müller vom 1.2.2010 



Seite: 31  
Datum 25.11.2010  

 
 
 

Heidelberger Sachverständigengemeinschaft 2010 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. 

Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. 
  

 
Heidelberger 

Sachverständigengemeinschaft 
Stockbroekx & Janssen 

 

 
Nebenrechnung Mietdifferenz 
 

Mieteinheit  Tatsächliche 
Miete 

marktübliche 
Miete 

Dauer  
Mietdifferenz 

Kap.  
Mietdifferenz 

 € / Jahr  € / Jahr  Jahr(e)  € 
01, EG Gewerbe  20.394,00  15.840,00  1,25  5.305,41  
02, EG Gewerbe  7.801,92  12.096,00  1,25  -5.002,60  
03, EG Gewerbe  0,00  19.200,00  2,00  -34.963,20  
04/1, OG li  3.959,28  3.666,00  3,00  776,61  
05/1, OG mi  4.078,80  4.290,00  3,00  -559,26  
06/1, OG re  4.501,80  4.758,00  3,00  -678,42  
07/1, OG re  3.359,16  2.418,00  3,00  2.492,19  
08, DG li  3.310,56  2.964,00  3,00  917,69  
09, DG mi  4.320,24  3.666,00  3,00  1.732,43  
10, DG re  5.218,56  5.184,00  0,00  0,00  
Recht an Stellpl. Flurstk. 232  1.200,00  1.200,00  0,00  0,00  
(Jahresdifferenz * Barwertfaktor für die jeweilige Dauer) 
 
Nebenrechnung Verwaltungskosten 
 
Nutzungsart  Anzahl / Stück  Kosten / Einheit 

Jahresbetrag € 
Kosten Jahresb e-
trag € 

Gewerbe  3,00  260,00  780,00  
Stellfläche  5,00  33,23  166,15  
Wohnen - 22 - 32 Jahre  7,00  255,00  1.785,00  
 
Verwaltungskosten  2.731,15  € 
% von Rohertrag  3,63  % 
Rohertrag  
 

75.282,00  € 

 
Nebenrechnung Mietausfallrisiko 
 
Nutzungsart  Jahresrohertrag € Kosten Jahressatz 

% 
Kosten Jahresb e-
trag € 

Gewerbe  47.136,00  6,00  2.828,16  
Stellfläche  1.200,00  2,00  24,00  
Wohnen - 22 - 32 Jahre  26.946,00  2,00  538,92  
 
Mietausfallwagnis  3.391,08  € 
% von Rohertrag  4,50  % 
Rohertrag  
 

75.282,00  € 

 
Nebenrechnung Instandhaltungskosten 
 
Nutzungsart  Fläche / Stück / 

Anzahl 
Kosten / Einheit 
Jahresbetrag € / m² 
* € / Stück 

Kosten Jahresb e-
trag € 

Gewerbe  491,00  10,00  4.910,00  
Stellfläche  5,00  75,33  376,65  
Wohnen - 22 - 32 Jahre  351,00  9,97  3.499,47  
 
Instandhaltungskosten  8.786,12  € 
% von Rohertrag  11,67  % 
Rohertrag  75.282,00  € 
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 Verkehrs - / Marktwert   für das gesamte Grundstück in 68766  Hockenheim , Pfarr-

gasse 10 
 
 
Flurstück  
47/11 
47/12 
 
 
Wertermittlungsstichtag  12.05.2010  
  
Verkehrswert / Marktwert  870.000,00  € 

 
      
Anmerkung  Das Wertermittlungsobjekt wurde von mir besichtigt. Das Gut-

achten wurde unter meiner Leitung und Verantwortung er-
stellt. 
 
Ich versichere, dass ich das Gutachten unparteiisch, ohne 
Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse 
und ohne eigenes Interesse am Ergebnis nach bestem Wis-
sen und Gewissen erstattet habe. 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Ort / Datum 

_________________________ 
Stempel / Unterschrift 
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6.1 Lageplan (Auszug) 
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7.1 Verwendete Literatur zur Wertermittlung 
  
GABLENZ  Rechte und Belastungen in der Grundstücksbewertung 

Systematische Erfassung aller Wert beeinflussenden Faktoren 
4. Aufl. 06/2008 
 

GERARDY, MÖCKEL  Praxis der Grundstücksbewertung. 
München (Loseblattsammlung) 
03/2001 
 

 WertR ´06 
WertV´98 – WaldR´00 - II. BV 
Diverse Indizes und sonstige Wertermittlungsgrundlagen 
9. Auflage, 2006 
 

KLEIBER - SIMON - WEYERS Verkehrswertermittlung von Grundstücken 
Handbuch zur Ermittlung von Verkehrs-, Beleihungs-, Versi-
cherungs- und Unternehmenswerten unter Berücksichtigung 
von  
WertV und BauGB, 6. Auflage, 2010 
 

SOMMER - PIEHLER Grundstücks- und Gebäudewertermittlung für die Praxis 
WertR, 10/2009 (Version 4.1 auf CD) 
 

FMETZMACHER - KRIKLER  
 

Gebäudeschätzung über die Bruttogeschossfläche 
Arbeitshandbuch zur Ermittlung von Gebäudeschätzwerten im 
Hochbau 
11/2004 
 

RATH - RATH Wertermittlungspraxis 
Arbeitshilfen für Bewertungssachverständige,  
4. Auflage, 2003 
 

SIMON, CORS 
 

Handbuch der Grundstückswertermittlung 
5. Auflage, München, 2003 
 

SIMON - REINHOLD 
 

Wertermittlung von Grundstücken 
Aufgaben und Lösung zur Verkehrswertermittlung, 2001 
 

VOGELS 
 

Grundstücks- und Gebäudebewertung - marktgerecht. 
Wiesbaden, 5. Auflage 05/2000 
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7.2 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
 
BauGB  
 

Baugesetzbuch in der Fassung vom 23. September 2004 
 

ImmoWertV  Immobilienwertermittlungsverordnung vom 01.07.1010 
 

BauGB-MaßnahmenG  
 

Maßnahmengesetz zum BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung der Neufassung vom 6.5.1993 (BGBl I 1993 S. 622); 
aufgehoben mit dem BauROG. 
  
 

BauNVO 
 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.01.1990 (BGBl. I 1990, S. 132), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Wohnungsbauerleichterungsgesetzes vom 
22. April 1993 (BGBl. I  1993S. 466) 
 

WertR 2006 
 

Wertermittlungsrichtlinien 2006 
 

BNatSchGNeuregG  
 

Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechts-
vorschriften i.d.F. der Bekanntmachung vom 25. März 2002  
(BGBl. I 2002, 1193) zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 
21.12.2004 
 

ErbbauVO  
 

Erbbaurechtsverordnung - Verordnung über das Erbbaurecht 
vom 15.1.1919 (RGBl. 1919, 72, 122) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2850) 
 

Hypothekenbankengesetz  
 

i.d.F. der Bekanntmachung vom 19.12.1990 (BGBl. I S. 2898), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.1995 (BGBl. I 1995, 
S. 1791) 
 

Wohnungseigentumsgesetz  
 

Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohn-
recht vom 15.03.1951 (BGBl. I 1951, 175, 209), zuletzt geän-
dert durch Art. 25 vom 23.07.2002 (BGBl. I 1994, S. 2850) 
 

WoFG 
 

Wohnraumförderungsgesetz, verkündet als Art. 1 des Geset-
zes zur Reform des Wohnungsbaurechts vom 13. September 
2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz 
vom 19. 07.2002 (BGBl. I S. 2690) 
 

II. BV 
 

Zweite Berechnungsverordnung - Verordnung über woh-
nungswirtschaftliche Berechnungen vom 12.10.1990 (BGBl. I 
1990, S. 2178), zuletzt geändert durch Art. 3 Verordnung vom 
25. November 2003 (BGBl. I S) 
 

WoFIV 
 

Verordnung zur  Berechnung der Wohnfläche vom 25. No-
vember 2003 (BGBl. I S. 2346) 
 

NHK 2000 
 

Normalherstellungskosten 2000 Erlaß des BMBau vom 
01.12.2000 - BS 12 - 63 05 04 - 30/1 
 
 

 
 
 


